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122  Verhandlung in Abwesenheit des Angeklagten bei selbstverschuldeter 
Verhandlungsunfähigkeit 
 
(1) 1Sind Anhaltspunkte dafür vorhanden, dass der Angeklagte vorsätzlich und schuldhaft seine 
Verhandlungsunfähigkeit herbeiführen und dadurch wissentlich die ordnungsgemäße Durchführung der 
Hauptverhandlung in seiner Gegenwart verhindern wird (§ 231a Absatz 1 Satz 1 StPO), ist ihm möglichst 
frühzeitig Gelegenheit zu geben, sich vor einem Richter zur Anklage zu äußern (§ 231a Absatz 1 Satz 2 
StPO). 2Erforderlichenfalls wirkt der Staatsanwalt hierauf hin. 3In Verfahren von größerer Bedeutung soll 
der Staatsanwalt von seinem Anwesenheitsrecht Gebrauch machen.

(2) Kommt eine Verhandlung in Abwesenheit des Angeklagten in Betracht, wirkt der Staatsanwalt darauf 
hin, dass

a)  dem Angeklagten, der keinen Verteidiger hat, ein Verteidiger bestellt wird (§ 231a Absatz 4 StPO) und,
 
b)  der Beschluss über die Durchführung der Hauptverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten so 
rechtzeitig gefasst wird, dass die Rechtskraft des Beschlusses vor der Hauptverhandlung eintreten kann.

 


